
P7_TC1-COD(2009)0132 

Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 17. Juni 2010 im Hinblick 
auf den Erlass der Richtlinie 2010/…/EU des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung 
der Richtlinie 2003/71/EG betreffend den Prospekt, der beim öffentlichen Angebot von 
Wertpapieren oder bei deren Zulassung zum Handel zu veröffentlichen ist, und der Richtlinie 
2004/109/EG zur Harmonisierung der Transparenzanforderungen in Bezug auf Informationen 

über Emittenten, deren Wertpapiere zum Handel auf einem geregelten Markt zugelassen sind 

(Da Parlament und Rat eine Einigung erzielt haben, entspricht der Standpunkt des Parlaments dem endgültigen 
Rechtsakt, Richtlinie 2010/73/EU.) 

Fangdokumentationsregelung für Roten Thun (Thunnus thynnus) ***I 

P7_TA(2010)0228 

Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 17. Juni 2010 zu dem Vorschlag für 
eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Einführung einer 
Fangdokumentationsregelung für Roten Thun Thunnus thynnus und zur Änderung der 

Verordnung (EG) Nr. 1984/2003 (KOM(2009)0406 – C7-0124/2009 – 2009/0116(COD)) 

(2011/C 236 E/49) 

(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung) 

Das Europäische Parlament, 

— in Kenntnis des Vorschlags der Kommission an den Rat (KOM(2009)0406), 

— gestützt auf Artikel 37 des EG-Vertrags, gemäß dem es vom Rat konsultiert wurde (C7-0124/2009), 

— unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat mit dem 
Titel „Auswirkungen des Inkrafttretens des Vertrags von Lissabon auf die laufenden interinstitutionellen 
Beschlussfassungsverfahren“ (KOM(2009)0665), 

— gestützt auf Artikel 294 Absatz 3 und Artikel 43 Absatz 2 des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union, 

— unter Hinweis auf die Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses vom 
17. März 2010 ( 1 ), 

— gestützt auf Artikel 55 seiner Geschäftsordnung, 

— in Kenntnis des Berichts des Fischereiausschusses (A7-0119/2010), 

1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest; 

2. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie beabsichtigt, ihren Vorschlag entscheidend 
zu ändern oder durch einen anderen Text zu ersetzen; 

3. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der Kommission sowie 
den nationalen Parlamenten zu übermitteln.
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( 1 ) Noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht. 

Donnerstag, 17. Juni 2010



P7_TC1-COD(2009)0116 

Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 17. Juni 2010 im Hinblick 
auf den Erlass der Verordnung (EU) Nr. …/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates zur 
Einführung einer Fangdokumentationsregelung für Roten Thun (Thunnus thynnus) und zur 

Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1984/2003 des Rates 

(Da Parlament und Rat eine Einigung erzielt haben, entspricht der Standpunkt des Parlaments dem endgültigen 
Rechtsakt, Verordnung (EU) Nr. 640/2010.) 

Anwendung der Bestimmungen des Schengen-Besitzstands über das Schengener 
Informationssystem in Bulgarien und Rumänien * 

P7_TA(2010)0229 

Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 17. Juni 2010 zu dem Entwurf eines 
Beschlusses des Rates über die Anwendung der Bestimmungen des Schengen-Besitzstands über das 
Schengener Informationssystem in der Republik Bulgarien und Rumänien (06714/2010 – C7- 

0067/2010 – 2010/0814(NLE)) 

(2011/C 236 E/50) 

(Konsultation) 

Das Europäische Parlament, 

— in Kenntnis des Entwurfs eines Beschlusses des Rates (06714/2010), 

— gestützt auf Artikel 4 Absatz 2 der Beitrittsakte vom 25. April 2005, gemäß dem es vom Rat konsultiert 
wurde (C7-0067/2010), 

— gestützt auf Artikel 55 seiner Geschäftsordnung, 

— in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres (A7-0199/2010), 

1. billigt den Entwurf eines Beschlusses des Rates in der geänderten Fassung; 

2. fordert den Rat auf, es zu unterrichten, falls er beabsichtigt, von dem vom Parlament gebilligten Text 
abzuweichen; 

3. fordert den Rat auf, es erneut zu konsultieren, falls er beabsichtigt, den zur Konsultation unterbreiteten 
Text entscheidend zu ändern; 

4. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der Kommission zu 
übermitteln.
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Donnerstag, 17. Juni 2010


